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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.09.2010 

Geschäftszahl 

2009/16/0054 

Rechtssatz 

Nach dem jeweils festgestellten Vertragstext erhielt der Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis in Gestalt des 
Baukostenbeitrages je "einen weiteren Teilbetrag" direkt vom Land Wien bzw. konnte ihn direkt dort 
ansprechen, welche Leistung damit ihm gegenüber keineswegs unter einer aufschiebenden Bedingung stand. Für 
die Beantwortung der Frage der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer kommt es allein darauf an, 
dass nach der jeweils getroffenen Kaufvereinbarung zusätzlich zu dem von jedem Beschwerdeführer als Käufer 
zu leistenden Betrag noch "ein weiterer Teilbetrag" (der jeweils im Vertragspunkt II. unter dem Titel "Kaufpreis" 
geregelt wurde) vereinbart wurde und der in Gestalt eines Baukostenzuschusses vom Land Wien entweder direkt 
an den Verkäufer geleistet wurde bzw. vom Verkäufer direkt beim Land Wien anzusprechen war. Damit kommt 
aber auch diesem weiteren Teilbetrag im Gesamtzusammenhang gesehen Gegenleistungscharakter insoweit zu, 
als damit eben ein Dritter (im Beschwerdefall das Land Wien als Förderer) an den Veräußerer eine Leistung 
erbringt, damit der Käufer das geförderte Objekt überhaupt erwerben kann. Eine derartige Leistung, die der 
Veräußerer damit unbedingt vom Förderer vereinnahmt, ist nach der eindeutigen Anordnung des § 5 Abs. 3 Z. 2 
GrEStG 1987 der Gegenleistung hinzuzurechnen. 
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